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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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Lizenzen und Berechtigungen durchgeführt werden. Dies 
gilt insbesondere für Ausbildungs- und Schulungsfahr-
ten, Befähigungsüberprüfungen und Kompetenzbeur-
teilungen sowie Fahrten zur Abnahme einer Praktischen 
Prüfung im Sinne des Anhangs III der Verordnung (EU) 
2018/395 mit einem Lehrberechtigten oder Prüfer sowie 
bei Befähigungsüberprüfungen gemäß BOP.ADD.315 
des Anhangs II der Verordnung (EU) 2018/395.

3.  Wiederstarts können durchgeführt werden bei Fahrten 
zur Inübunghaltung und Aufrechterhaltung eines der Si-
cherheit dienenden Trainingsstandes bei Ballonfahrten, 
z.B. nach längeren Fahrtpausen oder bei seit längerer 
Zeit nicht gefahrenen Ballonklassen oder -gruppen oder 
zum Vertrautmachen mit bisher nicht gefahrenen Ballo-
nen anderer Hersteller/Bauarten. Bei diesen genannten 
Fahrten mit Zwischenlandungen dürfen sich – außer in 
Gasballonen – nur der Freiballonführer und gegebenen-
falls ein Lehrberechtigter oder Prüfer an Bord befin-
den.  Soll ein Lehrberechtigter oder Prüfer mit an Bord 
genommen werden und wäre in diesem Fall unklar, wer 
verantwortlicher Freiballonführer ist, muss dies vorab 
schriftlich festgelegt werden.

4.  Die Aufnahme oder der Austausch von Personen und von 
Betriebsstoffen bei Zwischenlandungen ist nicht zulässig. 

5.  Wiederstarts nach Zwischenlandungen bei Fahrten zur 
Beförderung von Fluggästen sind nicht zulässig. 

6.  Außen- und Wiederstarts nach Zwischenlandungen bei 
Veranstaltungen, an denen eine große Anzahl von Perso-
nen anwesend ist, sowie an Luftfahrtveranstaltungen im 
Sinne von § 24 LuftVG sind nicht zulässig.

7.  In Gebieten mit erheblicher Vogelschlag- und Störungs-
gefahr gemäß der Luftfahrtkarte Aeronautical Chart 
ICAO der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, in der 
Nähe von flugbetrieblich relevanten Hindernissen, Frei-
leitungen und Masten sind Außenstarts und Wiederstarts 
nach Zwischenlandungen nicht zulässig.

123  Bezirksregierung Münster

Die Bezirksregierung Münster als zuständige Luftfahrtbe-
hörde für die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und 
Münster erlässt für den Zuständigkeitsbereich als örtlich 
zuständige Luftfahrtbehörde folgende Allgemeinverfügung:

Erlaubnis für den Aufstieg von bemannten  
Freiballonen außerhalb eines für den Ballonaufstieg 

genehmigten Flugplatzes und den Wiederaufstieg  
nach Zwischenlandungen 

Die gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes 
(LuftVG) in Verbindung mit § 18 Absatz 1 Satz 1 der Luft-
verkehrs-Ordnung (LuftVO) erforderliche Erlaubnis für den 
Aufstieg bemannter Ballone außerhalb eines für den Bal-
lonaufstieg genehmigten Flugplatzes und den Wiederauf-
stieg nach Zwischenlandungen wird allen Inhabern einer 
Ballonpilotenlizenz nach BFCL.115 des Anhangs III der 
Verordnung (EU) 2018/395 der Kommission vom 13. März 
2018 zur Festlegung detaillierter Vorschriften für den Flug-
betrieb mit Ballonen sowie für die Lizenzerteilung für die 
Flugbesatzung von Ballonen gemäß der Verordnung (EU) 
2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 71 vom 14.3.2018, S. 10, L 203 vom 9.6.2021, S. 
17), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 
2021/1874 (ABl. L 378 vom 26.10.2021, S. 4) geändert 
worden ist, wird hiermit wie folgt erteilt: 

I. Umfang:

1.  Diese Erlaubnis berechtigt zum Aufstieg mit bemann-
ten Freiballonen außerhalb eines für den Ballonaufstieg 
genehmigten Flugplatzes und den Wiederaufstieg nach 
Zwischenlandungen

 • am Tage, 
 • nach Sichtflugregeln und
 •  an vorher nicht festgelegten Orten außerhalb von dicht-

besiedelten Gebieten.

2.  Wiederstarts können bei Fahrten zum Erwerb oder zu der 
Erweiterung, Aufrechterhaltung oder Erneuerung von  

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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  Buchstabe f) des Anhangs der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 923/2012 nach dem Start erreicht hat. Die 
Möglichkeit der Funkkommunikation zwischen allen be-
teiligten Ballonführern muss jederzeit sichergestellt sein. 

3.  Bei fortgesetzter Benutzung desselben Startgeländes 
über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten hinweg 
ist die örtlich zuständige Luftfahrtbehörde zu benach-
richtigen. Von einer fortgesetzten Benutzung ist auszu-
gehen, wenn im monatlichen Durchschnitt mehr als vier 
Starts durchgeführt werden.

4.  Ausreichender Brandschutz, der den besonderen Be-
triebsverhältnissen, der Beschaffenheit des Geländes für 
den Außenstart und der Ballonfüllung Rechnung trägt, 
ist bereitzuhalten.

5.  Zwischenlandungen dürfen nur bei geringen Windge-
schwindigkeiten durchgeführt werden, die ein längeres 
Schleifen am Boden nicht erwarten lassen. Nach Mög-
lichkeit, und wenn dem keine flugbetrieblichen Überle-
gungen entgegenstehen, sind für Zwischenlandungen 
befestigte Wege/Feldwege zu nutzen. Der Abstand zu 
bewohnten Gebäuden muss dabei zum Schutz der Be-
völkerung vor unzumutbarer Belästigung durch Lärm 
gewährleistet sein.

6. Nicht zulässig sind Zwischenlandungen 

 • in Städten und anderen dichtbesiedelten Gebieten,
 •  in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Gebäuden oder 

Industrieanlagen, im Bereich von flugbetrieblich rele-
vanten Hindernissen,

 • i n Gebieten mit erheblicher Vogelschlag- und Störungs-
gefahr gemäß der Luftfahrtkarte Aeronautical Chart 
ICAO der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, 

 •  in unmittelbarer Nähe zu Tieren auf Freiflächen, 
 •  in unmittelbarer Nähe zu Menschen, Luftfahrtveran-

staltungen, sonstigen Veranstaltungen sowie
 •  wenn die Zwischenlandungen die Sicherheit und Leich-

tigkeit des Straßen-, Bahn-, Schiffs- oder Luftverkehrs 
beeinträchtigten würden.

7.  Der Freiballonführer hat nach BOP.BAS.065 des An-
hangs II und BFCL.050 des Anhangs III der Verordnung 
(EU) 2018/395 Außenstarts und Wiederstarts im Fahrten-
buch und im Bordbuch des Ballons aufzuzeichnen. Die 
Vorgaben der Acceptable Means of Compliance (AMC) 
AMC1 BOP.BAS.065 des Anhangs II der Verordnung 
(EU) 2018/395 und, soweit diese keine entgegenstehen-
de Regelungen treffen, des § 30 der Betriebsordnung für 
Luftfahrtgerät (LuftBO) sind zu beachten.

8.  Entstehen im Zusammenhang mit einer Ballonfahrt auf-
grund dieser Erlaubnis

 •  nicht unerhebliche Verletzungen einer oder mehrerer 
Personen, 

 •  Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
oder

 •  nicht unerhebliche Sachschäden (einschließlich Tier-
schäden), 

  so sind diese Ereignisse der örtlich zuständigen Luft-
fahrtbehörde unverzüglich anzuzeigen. Davon unberührt 
bleiben die Pflichten zur Meldung von Unfällen, Störun-
gen und Ereignissen, auf die untenstehend hingewiesen 
wird. 

9.  Diese Erlaubnis wird gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 5 
Verwaltungsverfahrensgesetz [des jeweiligen Landes] 
mit dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Än-
derung oder Ergänzung einer Auflage verbunden. Nach-
trägliche Auflagen sind insbesondere zur Wahrung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung möglich. 

II. Bedingungen:

1.  Zur Durchführung von Außenstarts oder Wiederstarts 
nach Zwischenlandungen müssen alle Voraussetzungen 
zur Nutzung der Rechte aus der Ballonpilotenlizenz 
(BPL) gemäß Teil BFCL des Anhangs III der Verord-
nung (EU) 2018/395 erfüllt sein.

2.  Es dürfen keine Tatsachen vorliegen, die den Freiba-
llonführer als ungeeignet erscheinen lassen, eigenver-
antwortliche Entscheidungen im Rahmen dieser Er-
laubnis zu treffen.

3.  Für Außenstarts und Wiederstarts nach Zwischenlan-
dungen, die zusätzliche behördliche Genehmigungen, 
Erlaubnisse oder Berechtigungen nach anderen Vor-
schriften (z.B. des Landschafts- und Naturschutzrechts) 
erfordern, müssen diese vorliegen und mitgeführt wer-
den.

4.  Vor einem Außenstart oder Wiederstart nach Zwi-
schenlandung innerhalb eines Halbmessers von 5 km 
um einen Flugplatz ist während der Betriebszeit dieses 
Flugplatzes der Start mit der örtlich zuständigen Luft-
aufsichtsstelle oder Flugleitung abzustimmen. Bei ei-
nem Flugplatz mit Kontrollzone ist darüber hinaus mit 
der Flugverkehrskontrollstelle vorab eine Absprache zu 
treffen und die erforderliche Freigabe einzuholen.

5.  Nach dem Start muss die Mindesthöhe gemäß 
SERA.3105 in Verbindung mit SERA.5005 Buchstabe 
f) des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 923/2012 der Kommission vom 26. September 
2012 zur Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln 
und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren 
der Flugsicherung und zur Änderung der Durchfüh-
rungsverordnung (EG) Nr. 1035/2011 sowie der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, 
(EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU) 
Nr. 255/2010 (ABl. L 281 vom 13.10.2012, S. 1,  
L 145 vom 31.5.2013, S. 38, L 037 vom 13.2.2015,  
S. 24, L 214 vom 13.8.2015, S. 28), die zuletzt durch 
die Durchführungsverordnung (EU) 2020/886 (Abl.  
L 205 vom 29.6.2020, S. 14) geändert worden ist, ge-
fahrlos erreicht werden können.

6.  Außenstarts und Wiederstarts nach Zwischenlandun-
gen sind nur zulässig, wenn die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Straßen-, Bahn-, Schiffs- und Luftverkehrs 
nicht beeinträchtigt wird.

III. Auflagen:

1.  Der Freiballonführer hat vor jedem Außenstart oder 
Wiederstart nach einer Zwischenlandung unter Berück-
sichtigung der Wetterverhältnisse (insbesondere Wind, 
Sicht und Wolkenhöhe) und der zu überfahrenden 
Hindernisse zu prüfen, ob das Startgelände für einen 
gefahrlosen Start geeignet ist und geeignetes Landege-
lände in Fahrtrichtung erreicht werden kann. Vor dem 
Außenstart muss eine Windmessung am Startgelände 
mit einem geeigneten Hilfsmittel erfolgen. 

2.  Außenstarts von bis zu maximal vier Ballonen dürfen 
nur durchgeführt werden, wenn ein Startgelände zur 
Verfügung steht, welches eine gegenseitige Behinde-
rung ausschließt. Starts von Heißluftballonen müssen 
nacheinander in der Art erfolgen, dass jeder Ballon erst 
dann starten darf, wenn der Vorgänger die Mindesthö-
he gemäß SERA.3105 in Verbindung mit SERA.5005
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BAS.055 Buchstabe d) des Anhangs II der Verordnung 
(EU) 2018/395 wird hingewiesen. Für die Meldung von 
Wildtierschäden wird auf die NfL 1-703-16 und für 
Luftfahrzeugannäherungen auf die NfL 1-915-16 ver-
wiesen. 

10.  Soll von den Vorgaben dieser Erlaubnis abgewichen 
werden, ist vorab eine diesbezügliche Erlaubnis der zu-
ständigen Behörde gemäß § 25 Absatz 1 LuftVG einzu-
holen.

V. Inkrafttreten:

Diese Erlaubnis tritt am Tage nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

Münster, 24.06.2022 Bezirksregierung Münster 
 Az.: 26.03.01-004 
 Im Auftrag 
 gez. Reinhard Bernshausen

1  Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Ver-
hütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG (ABl. L 295 vom 12.11.2010), 
die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung 
einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 
1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richt-
linien 2014/30/EU und 2014/53/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 
552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. 
L 212 vom 22.8.2018, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung.

2  Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 3. April 2014 über die Meldung, Analyse und Wei-
terverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnungen 
(EG) Nr. 1321/2007 und (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission 
(Abl. L 122 vom 24.4.2014, S. 18), die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die 
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen 
Union für Flugsicherheit sowie zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) 
Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG) 
Nr. 3922/91 des Rates (ABl. L 212 vom 22.8.2018, S. 1) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

3  Durchführungsverordnung (EU) 2015/1018 der Kommission vom 
29. Juni 2015 zur Festlegung einer Liste zur Einstufung von Er-
eignissen in der Zivilluftfahrt, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates meldepflich-
tig sind (ABl. L 163 vom 30.6.2015, S. 1), die zuletzt durch die 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/3 der Kommission vom 4. 
Januar 2022 (ABl. L 1 vom 5.1.2022, S. 3) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung.

 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2022 S. 177-179

10. Eine Ablichtung dieser Erlaubnis ist mitzuführen.

Diese Erlaubnis kann jederzeit widerrufen, vom Umfang 
her begrenzt oder erweitert, geändert oder mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden. 

IV. Hinweise:

1.  Außenstarts und Wiederstarts nach Zwischenlandung 
dürfen von bemannten Freiballonen außerhalb der für 
sie genehmigten Flugplätze nur durchgeführt werden, 
wenn der Grundstückseigentümer oder sonstige Be-
rechtigte zugestimmt hat (§ 25 Absatz 1 Satz 1 LuftVG).

2.  Nach einer Landung oder Zwischenlandung, insbeson-
dere wenn ein Schaden entstanden ist, ist die Besatzung 
des bemannten Freiballons gemäß § 25 Absatz 2 Satz 2 
LuftVG verpflichtet, dem Grundstückseigentümer oder 
sonstigen Berechtigten jedes von der Landung oder 
Abtransport des Freiballons betroffenen Grundstückes 
jeweils über den Namen und Wohnsitz des Halters, des 
Freiballonführers sowie des Versicherers Auskunft zu 
geben. Dies kann auch nachträglich (nach Beendigung 
der Ballonfahrt) telefonisch oder in Textform erfolgen. 
Kann der Grundstückseigentümer nicht benachrichtigt 
werden, ist die örtlich zuständige Polizeidienststelle un-
verzüglich entsprechend zu unterrichten.

3.  Grundstücke, die für eine Zwischenlandung in An-
spruch genommen werden, dürfen nur mit Zustimmung 
des Eigentümers oder sonstigen Berechtigten von Kraft-
fahrzeugen befahren werden.

4.  Schadensersatzansprüche aufgrund von Schäden, die 
durch Ballonfahrten aufgrund dieser Erlaubnis (insbe-
sondere während Außen- oder Wiederstarts oder Lan-
dungen) verursacht werden, bleiben von dieser Allge-
meinverfügung unberührt.

5.  Zuwiderhandlungen gegen schriftliche vollziehbare 
Auflagen dieser Erlaubnis können nach § 58 Absatz 1 
Nummer 11 LuftVG als Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden. 

6.  Gemäß § 29b LuftVG sind Halter und Führer von Frei-
ballonen verpflichtet, beim Betrieb in der Luft und am 
Boden vermeidbare Geräusche zu verhindern und die 
Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche auf ein Min-
destmaß zu beschränken, wenn dies erforderlich ist, um 
die Bevölkerung vor Gefahren, erheblichen Nachteilen 
und erheblichen Belästigungen durch Lärm zu schüt-
zen. Auf die Nachtruhe der Bevölkerung ist in besonde-
rem Maße Rücksicht zu nehmen. 

7.  Gemäß § 44 Absatz 1 Nummer 3 LuftVO handelt ord-
nungswidrig im Sinne des § 58 Absatz 1 Nummer 10 
LuftVG, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 5 
LuftVO einen Lärm bei dem Betrieb eines Luftfahr-
zeugs verursacht, der stärker ist, als es die ordnungsge-
mäße Führung oder Bedienung unvermeidbar erfordert.

8.  Die zuständigen Stellen können die an Bord mitgeführ-
ten Urkunden sowie Lizenzen und Berechtigungen der 
Besatzungsmitglieder prüfen, insbesondere gemäß § 29 
Absatz 3 Satz 2 LuftVG.

9.  Unfälle, Störungen und Ereignisse sind gemäß der §§ 7 
und 9 LuftVO sowie den Vorgaben der Verordnung (EU) 
Nr. 996/2010 1, der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 2  
und der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1018 3 
zu melden. Bei gewerblichem Betrieb ist BOP.ADD.25, 
auch in Verbindung mit BOP.ADD.400 Buchstabe 
a), des Anhangs II der Verordnung (EU) 2018/395 zu 
beachten. Auf die besondere Meldepflicht bezüglich 
Gefahrgutunfällen und -zwischenfällen gemäß BOP.
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§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird 

- im Ergebnisplan mit dem 
      • Gesamtbetrag der Erträge auf 10.695.618 € 
      • Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 10.695.618 € 

- im Finanzplan mit dem 
      •  Gesamtbetrag der Einzahlungen a. d. lfd. Verwaltungs-

tätigkeit auf 10.675.618 €

125  Haushaltssatzung des Zweckverbandes Mobilität 
Münsterland für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 8, 18 und 19 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) zuletzt geändert 
durch GO-Reformgesetz vom 20.09.2007 in Verbindung 
mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 11.04.2019 und der §§ 6 Abs. 2 und 10 Abs. 1 der 
Satzung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland (ZVM) 
hat die Verbandsversammlung des ZVM mit Beschluss vom 
06.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

zweckhalle geführt, sondern bis unter das Stahlbe-
tondach des Kopfhauses geführt.

•  Das Fernstraßen-Bundesamt erteilt mit Schreiben vom 
05.08.2021, Referat S1, Friedrich-Ebert-Straße 72-78 in 
04109 Leipzig, die straßenrechtliche Zustimmung.

•  Das Luftfahrtamt der Bundeswehr erteilt ihre luftfahrt-
rechtliche Zustimmung gemäß § 14 LuftVG.

•  Kreis Steinfurt – Veterinäramt: Veterinärrechtliche Zu-
lassung gemäß Art. 24 VO (EG Nr. 1069/2009)

  Die veterinärrechtliche Erlaubnis zum Umgang mit nicht 
für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Ne-
benprodukten.

•  Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 
R58 Kanalhafen-Ost vom 21.02.1995

• Eignungsfeststellung 
  Hinweis: Die Erlaubnis für die Einleitung von unbehan-

deltem Regenwasser ist nicht Bestandteil dieses Bescheides.“

Die Rechtsmittelbelehrung zu diesem Bescheid lautet:

„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Münster erhoben 
werden.“

Eine Ausfertigung des gesamten Genehmigungsbescheides 
mit Begründung und den dazugehörigen Antragsunterlagen 
wird nach der Bekanntmachung (02.07.2022) für zwei Wo-
chen vom 11.07.2022 bis 25.07.2022 während der Dienst-
stunden zur Einsicht bei folgenden Behörden ausgelegt:

1.  Stadtverwaltung Rheine, Raum 411, Klosterstraße 14, 
48431 Rheine

 Während der Dienststunden in der Zeit von 
 montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
 und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
 und freitags  von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
 Außerhalb dieser Zeiten sind Terminvereinbarungen  
 (Tel.: 05971/939-620   oder -419) möglich

  Für die Einsichtnahme im Rathaus müssen die zum je-
weiligen Zeitpunkt geltenden Verhaltensregeln eingehal-
ten werden.

2.  Bezirksregierung Münster, Dezernat 52, Raum N 4019, 
Albrecht-Thaer-Straße 9, 48147 Münster

Mit dem Ende der oben genannten Auslegungsfristen gelten 
die Bescheide auch gegenüber Dritten, die keine Einwen-
dung erhoben haben, als zugestellt.

 Im Auftrag 
 gez. Brita Messing
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2022 S. 180

124  Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 8 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) i.V.m. 
§ 21 a der 9. Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 20.06.2022 
Dezernat 52 Albrecht-Thaer-Straße 9 
Az.: 52-500-0016461/0001.V

Errichtung einer Biogasanlage (BGA) in Verbindung mit 
einer Biogasaufbereitungsanlage (BGAA) zur Einspeisung 
von aufbereiteten Biogas in das Gasnetz (Biogasanlage 
Rheine Kanalhafen) gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz 
in 48432 Rheine, Kanalstraße (Gemarkung Rheine r.d. Ems, 
Flur 143, Flurstück 86)

Die Bezirksregierung Münster, Dezernat 52, Albrecht-Tha-
er-Straße 9 in 48147 Münster hat Herrn Andreas Exeler mit 
Datum vom 20.06.2022 die immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung mit dem folgenden verfügenden Teil erteilt:

„Hiermit erteile ich Ihnen auf Ihren Antrag vom 26.04. 
2021 (Eingang BR MS am 27.04.2021) gemäß § 4 i.V.m. § 6 
BImSchG die 

Genehmigung

zur Errichtung einer Biogasanlage in Verbindung mit einer 
Biogasaufbereitungsanlage in Rheine Kanalhafen. Das Be-
triebsgrundstück liegt in der Gemarkung Rheine rechts der 
Ems, Flur 143, Flurstück 86.

Zuordnung der Anlage im Sinne der 4. BImSchV

Nummer und Verfahrensart nach Anhang 1 zur 4. BImSchV

Hauptanlage  Nr. 8.6.3.1 GE  Durchsatzleistung / 
Kapazität 465,75 t/d

Nebeneinrichtung Nr. 9.36  V Lagerung 52.588 m³

Nebeneinrichtung Nr. 9.1.1.2  V Lagerung 29,6 t

Nebeneinrichtung Nr. 1.16  V  Aufbereitung von 
Biogas 15 Mio. m³/a

Nebeneinrichtung Nr. 1.2.2.2  V  Gesamtleistung 
1,321 MWFWL / 
550 kWel

Diese Genehmigung wird nach Maßgabe der im Anhang 
1 angeführten Antragsunterlagen erteilt, sofern sich nicht 
durch nachstehende Anforderungen Änderungen ergeben.

Eingeschlossene Abweichung, Zustimmung, Zulassungen 
und Genehmigungen:

•  Die Stadt Rheine als Untere Bauaufsichtsbehörde stimmt 
folgender Abweichung mit Schreiben vom 02.12.2021, 
Az.: 00558-21-03 zu: 

  Die inneren Brandwände werden abweichend zu Ziffer 
5.10.2 IndBauR nicht 0,50 m über das Dach der Mehr-

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen



Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 181

      •  Gesamtbetrag der Auszahlungen a. d. lfd. Verwaltungs-
tätigkeit auf 10.675.618 € 

mit dem Gesamtbetrag der
 • Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 205.000 € 
     • Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 237.500,00 € 

mit dem Gesamtbetrag der 
     • Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 
     • Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 

festgesetzt. 

§ 2
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht. 

§ 6
Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben. 

§ 7
Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt. 

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung 
NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des 
Ansatzes ausmachen, mindestens aber 50.000 € betragen. 

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 50.000 € übersteigen. Erhebliche Aufwen-
dungen und Auszahlungen bedürfen der vorigen Zustim-
mung der Verbandsversammlung. 

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Ab-
schlussbuchungen sind unabhängig von der Größenordnung 
als unerheblich anzusehen.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Das erforderliche Anzeigeverfahren bei der Bezirksregie-
rung Münster ist abgeschlossen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b.  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c.  der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbands-
versammlung vorher beanstandet oder

d.  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsachen bezeichnet, die den 
Mangel ergeben.

Münster, 22.02.2022

--------------------------------------
 Carsten Rehers 
         Verbandsvorsteher 
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2022 S. 180-181

126  Gewässerunterhaltungsarbeiten im Wasser- 
verbandsgebiet Amelsbüren - Hiltrup

Wasserverband 
Amelsbüren-Hiltrup

Der Wasserverband Amelsbüren - Hiltrup in Münster kün-
digt hiermit die Durchführung der diesjährigen Unterhal-
tungsarbeiten an den Gewässern im Verbandsgebiet an.

Aufgabe der Gewässerunterhaltung ist es,

einen ordnungsmäßigen Zustand des Gewässers und der 
Ufer für den Wasserabfluss zu erhalten und die günstigen 
Wirkungen des Gewässers für den Naturhaushalt und die 
Gewässerlandschaft zu bewahren und zu entwickeln.

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten des Gewässers 
und seine Anlieger werden daran erinnert, dass sie die zur 
Gewässerunterhaltung erforderlichen Arbeiten und Maß-
nahmen am Gewässer und auf den Ufergrundstücken zu 
dulden haben. Die Anlieger haben das auf die Böschungs-
oberkante gebrachte Räumgut zu beseitigen. Sie sind ver-
pflichtet, den entlang der Böschungsoberkante verlaufenden 
Unterhaltungsstreifen am Gewässerrand auf 0,80 m Breite 
von jeglicher Bewirtschaftung freizuhalten.

Rechtsgrundlage: § 30 Wasserhaushaltsgesetz, § 97 Landes-
wassergesetz in Verbindung mit der Verbandssatzung.

 gez. Aloys Mönninghoff 
 Verbandsvorsteher
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2022 S. 181

127  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

Für
Frau
Natalja Hecht

letzte bekannte Anschrift:
Josefine-Mauser-Straße 14
48157 Münster

kann eine Sicherstellungsverfügung des Polizeipräsidiums 
Münster vom 14.06.2022 – ZA 1.1.2 – 62.13.07 nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort unbekannt ist. 

Sie wird hiermit aufgefordert, die Verfügung an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen:

Anschrift:
Polizeipräsidium Münster, Sachgebiet ZA 1.1, Raum 87, 
Friesenring 43, 48147 Münster.

Vor der Abholung der Verfügung ist Kontakt aufzunehmen 
mit der Sachbearbeiterin Elke Viefhues unter der Telefon-
nummer: 0251/275-2062.

Hinweis:
Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schriftstück als 
zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf 
hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks 
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

 Im Auftrag 
 gez. Elke Viefhues
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2022 S. 181
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